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Antrag Bewilligung beschleunigtes Fachkräfteverfahren
Erlangung Aufenthaltserlaubnis bearbeiten
(Geschäftsprozessdiagramm)
Verfahrensablauf (Teilnehmer: Arbeitgeber, Ausländerbehörde, ggf. weitere über Beteiligung):

• Zuständig ist die Ausländerbehörde am Ort der Betriebstätte, bei der Sie Ihre Fachkraft einsetzen wollen,
soweit keine zentrale Ausländerbehörde in Ihrem Bundesland eingerichtet wurde

• Um das beschleunigte Fachkräfteverfahren zu beantragen, benötigen Sie eine Vollmacht Ihrer zukünftigen
Fachkraft.

• Je nach Ausländerbehörde und Anliegen kann eine Beantragung über das Internet möglich sein. Informieren
Sie sich, ob Ihre Ausländerbehörde die elektronische Beantragung der Aufenthaltserlaubnis anbietet.

• Ist die Antragsstellung nur persönlich möglich, vereinbaren Sie mit der Ausländerbehörde einen Termin.
• Zur Durchführung des Verfahrens schließen Sie mit der Ausländerbehörde eine entsprechende Vereinbarung

die unter anderem Ihre Verpflichtungen als Arbeitgeber, die der Fachkraft und der beteiligten Behörden
(Ausländerbehörde, Bundesagentur für Arbeit, Anerkennungsstellen, deutsche Auslandsvertretung) beinhaltet.
Darüber hinaus erhalten Sie eine Beschreibung der Abläufe, einschließlich Nennung der Beteiligten, der
beizubringenden Nachweise und der Fristen.  Bei dem Abschluss der Vereinbarung haben Sie die Gebühren
iHv 411 Euro zu entrichten.

• Soweit erforderlich, leitet die Ausländerbehörde das Verfahren zur Anerkennung bzw. Gleichwertigkeitsprüfung
der ausländischen Qualifikationen ein und übersendet den Antrag und erforderliche Unterlagen an die
zuständige Stelle. Die zuständigen Stellen sollen innerhalb von zwei Monaten nach Vorliegen der vollständigen
Antragsunterlagen über die Anerkennung entscheiden. Sollen noch Unterlagen fehlen, wird sich die
Ausländerbehörde bei Ihnen melden.

• Soweit erforderlich, leitet die Ausländerbehörde nach positivem Abschluss des Anerkennungsverfahrens das
Zustimmungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit ein. Wenn die Bundesagentur für Arbeit innerhalb einer
Woche keine Rückmeldung gibt, gilt die Zustimmung als erteilt.

• Liegen alle Voraussetzungen vor, einschließlich der Feststellung der Gleichwertigkeit oder Vorliegen der
Vergleichbarkeit der Berufsqualifikation sowie der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, stimmt die
Ausländerbehörde der Visumserteilung zu.  Sie kann diese Vorabzustimmung der Auslandsvertretung als
Download zur Verfügung stellen.

• Eine Vorlage der Vorabzustimmung bei der Auslandsvertretung ist nicht mehr erforderlich. Der Fachkraft sollte
eine Kopie oder ein Scan übersandt werden. Diese erhält damit einen beschleunigten Termin zur Beantragung
des Visums. Dieser muss innerhalb von drei Wochen stattfinden. Nach vollständiger Visumantragsstellung am
vorgesehenen Termin wird über den Antrag in der Regel innerhalb von drei Wochen entschieden.

• Das Verfahren kann auch auf den Familiennachzug von Ehepartnern und Kindern angewendet werden, sofern
die Anträge hierzu im zeitlichen Zusammenhang (das bedeutet: binnen 6 Monaten ab Einreise der Fachkraft)
gestellt werden.

 
"Im Rahmenvertrag ist deklaratorisch festgelegt, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer anerkennen, dass es sich bei der
Vorabzustimmung nicht um einen Verwaltungsakt handelt, sondern um ein reines Verwaltungsinternum. Rechtsmittel sind
nur gegen die Ablehnung der Erteilung des Visums möglich." (verfahrenshinweise Ausländerbehörde Berlin S.562

ALLGEMEIN

Prozesstyp Kernprozess

FIM

Klassifikation (FIM)

Name des
Ordnungsrahmens

Version des
Ordnungsrahmens

Name der Klasse ID der Klasse

FIM Prozesskatalog   99010021017000

Seite 2 von 64
Erstellt am 25.07.2024 von subadmin@mvnet.de



Antrag Bewilligung beschleunigtes Fachkräfteverfahren Erlangung Aufenthaltserla… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Name des
Ordnungsrahmens

Version des
Ordnungsrahmens

Name der Klasse ID der Klasse

Antrag beschleunigtes
Fachkräfteverfahren
zur Erlangung der
Aufenthaltserlaubnis
bearbeiten

Referenzierte Prozessbibliothek FIM Prozessbibliothek Bund

Referenzierte LeiKa-Leistung Beschleunigtes Fachkräfteverfahren zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis
Bewilligung

Prozessschlüssel 99010021017000

Bezeichnung (FIM) Beschleunigtes Fachkräfteverfahren zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis
Bewilligung

Stand vom 06.06.2023

Version (FIM) 01.00.00

Fachlich freigebende Stelle Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI)

Bundesland (FIM)

Bezeichnung

01: Schleswig-Holstein

02: Hamburg

03: Niedersachsen

04: Bremen

05: Nordrhein-Westfalen

06: Hessen

07: Rheinland-Pfalz

08: Baden-Württemberg

09: Bayern

10: Saarland
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Bezeichnung
11: Berlin

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

FIM DETAILS

Detaillierungsstufe (FIM)

Name

101: Stamminformation

Menge 0

Zeitspanne Pro Jahr

Initiator Arbeitgeber

Hauptakteur Ausländerbehörde

Mitwirkender • Auslandsvertretung
• Bundesagentur für Arbeit (BA)
• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
• Dolmetscher
• Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)

Ergebnisempfänger Arbeitgeber

Auslöser daten- /formularbasiert (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Antrag Bewilligung Beschleunigtes Fachkräfteverfahren
Erlangung Aufenthaltserlaubnis

D00000340

Ergebnis daten- /formularbasiert (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Vorabzustimmung zum Visum D00000539

Ergebnis Sonstige (FIM) Mitteilung über negative Vorabzustimmung
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FIM ZUSTANDSANGABEN

Letzter Änderungszeitpunkt 26.04.2024 17:00

Letzter Bearbeiter FIM-Baustein Prozesse

Status 6: fachlich freigegeben (gold)

Fachlich freigegeben am 27.03.2024 00:00

Formell freigegeben am 04.04.2024 15:00

Gültig ab (FIM) 25.02.2008 00:00

LEBENSZYKLUS

Status Freigegeben

Version 1.00

Versionshistorie

Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus

Neues Modell wurde
erstellt.

29.04.2024 12:59
subadmin@mvnet.de 0.01 In Bearbeitung

Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.

29.04.2024 13:04
Matzek (Admin) Diana
(matzekD)

0.01 In methodischer
Prüfung

Der
Zustandsübergang
"Zur fachlichen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.

29.04.2024 13:04
Matzek (Admin) Diana
(matzekD)

0.01 In fachlicher Prüfung

Der
Zustandsübergang
"Freigeben" wurde
durchgeführt.

29.04.2024 13:04
Matzek (Admin) Diana
(matzekD)

1.00 Freigegeben

Gültig ab 10.04.2024

Gültig bis 10.04.2025

Wiedervorlagedatum 10.03.2025

SYSTEMINFORMATION

Autor subadmin@mvnet.de

Angelegt am 29.04.2024 12:59

Letzter Bearbeiter subadmin@mvnet.de

Letzte Änderung am 25.07.2024 11:57
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01 Unterlagen entgegennehmen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 01

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§§ 81 (1), 81a (1) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81.html

§ 81a (1), (2) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 81 (1) AufenthG (Beantragung des Aufenthaltstitels)
(1)
Ein Aufenthaltstitel wird einem Ausländer nur auf seinen Antrag erteilt,
soweit nichts anderes bestimmt ist. § 81a AufenthG (Beschleunigtes
Fachkräfteverfahren)(1)
Arbeitgeber können bei der zuständigen Ausländerbehörde in Vollmacht des
Ausländers, der zu einem Aufenthaltszweck nach den §§ 16a, 16d, 18a, 18b und
18c Absatz 3 einreisen will, ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren beantragen.
(2)
Arbeitgeber und zuständige Ausländerbehörde schließen dazu eine
Vereinbarung, die insbesondere umfasst
1. Kontaktdaten des Ausländers, des Arbeitgebers und der Behörde,
2. Bevollmächtigung des Arbeitgebers durch den Ausländer,
3. Bevollmächtigung der zuständigen Ausländerbehörde durch den Arbeitgeber,
das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen
Berufsqualifikation einleiten und betreiben zu können,
4. Verpflichtung des Arbeitgebers, auf die Einhaltung der Mitwirkungspflicht des
Ausländers nach § 82 Absatz 1 Satz 1 durch diesen hinzuwirken,
5. vorzulegende Nachweise,
6. Beschreibung der Abläufe einschließlich Beteiligter und Erledigungsfristen,
7. Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers nach § 4a Absatz 5 Satz 3 Nummer 3 und
8. Folgen bei Nichteinhalten der Vereinbarung.

Eingehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Nachweis über (Unter-)Bevollmächtigung des Arbeitgebers D00000512

Aufenthaltsstatus bei aktuellem Aufenthalt in einem
anderen EU Staat

D00000513

Befähigungsnachweis D00000517
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Dokumentsteckbrief ID

Nachweis Arbeitsplatzangebot D00000484

Nachweis deutscher Sprachkenntnisse D00000487

Identitätsnachweise D00000546

Nachweis Altersversorgung D00000486

Nachweis Zusage Berufsausübungserlaubnis D00000485

Ergebnis Gleichwertigkeitsprüfung D00000324

Zeugnisbewertung der Zentralstelle für ausländisches
Bildungswesen über die Vergleichbarkeit des
ausländischen Hochschulabschlusses

D00000514

Bescheid der zuständigen Stelle über die Anerkennung
des ausländischen Hochschulabschlusses zwecks
Beschäftigung in einem reglementierten Beruf

D00000515

Antrag Bewilligung Beschleunigtes Fachkräfteverfahren
Erlangung Aufenthaltserlaubnis

D00000340

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Nachweis über
(Unter-)Bevollmächtigung
des Arbeitgebers

  99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Aufenthaltsstatus bei
aktuellem Aufenthalt in
einem anderen EU Staat

  99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Befähigungsnachweis   99: Keine Vorgabe Arbeitgeber
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Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Identitätsnachweise   99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Nachweis
Arbeitsplatzangebot

  99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Nachweis deutscher
Sprachkenntnisse

  99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Nachweis Altersversorgung   99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Nachweis Zusage
Berufsausübungserlaubnis

  99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Ergebnis
Gleichwertigkeitsprüfung

  99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Zeugnisbewertung
der Zentralstelle
für ausländisches
Bildungswesen über
die Vergleichbarkeit
des ausländischen
Hochschulabschlusses

  99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Bescheid der zuständigen
Stelle über die Anerkennung
des ausländischen
Hochschulabschlusses
zwecks Beschäftigung in
einem reglementierten Beruf

  99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Antrag Bewilligung
Beschleunigtes
Fachkräfteverfahren
Erlangung
Aufenthaltserlaubnis

  99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert
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Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

02 Zuständigkeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 02

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 71 (1) - (2) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__71.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 71 AufenthG (Zuständigkeit) (1)  Für aufenthalts- und passrechtliche
Maßnahmen und Entscheidungen nach diesem Gesetz und nach
ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen sind die
Ausländerbehörden zuständig. Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte
Stelle kann bestimmen, dass für einzelne Aufgaben nur eine oder mehrere
bestimmte Ausländerbehörden zuständig sind. Nach Satz 2 kann durch die
zuständigen Stellen der betroffenen Länder auch geregelt werden, dass den
Ausländerbehörden eines Landes für die Bezirke von Ausländerbehörden
verschiedener Länder Aufgaben zugeordnet werden. Für die Vollziehung
von Abschiebungen ist in den Ländern jeweils eine zentral zuständige
Stelle zu bestimmen. Die Länder sollen jeweils mindestens eine zentrale
Ausländerbehörde einrichten, die bei Visumanträgen nach § 6 zu Zwecken
nach den §§ 16a, 16d, 17 Absatz 1, den §§ 18a, 18b, 18c Absatz 3, den §§
18d, 18f, 19, 19b, 19c und 20 sowie bei Visumanträgen des Ehegatten oder
der minderjährigen ledigen Kinder zum Zweck des Familiennachzugs, die in
zeitlichem Zusammenhang gestellt werden, die zuständige Ausländerbehörde
ist. (2)Im Ausland sind für Pass- und Visaangelegenheiten die vom Auswärtigen
Amt ermächtigten Auslandsvertretungen zuständig. Das Auswärtige Amt
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat dem Bundesamt für
Auswärtige Angelegenheiten die Entscheidung über Anträge auf Erteilung eines
Visums zu übertragen. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht
wird, stehen dem Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten die Befugnisse
zur Datenverarbeitung sowie alle sonstigen Aufgaben und Befugnisse einer
Auslandsvertretung bei der Erteilung von Visa gemäß Absatz 3 Nummer 3
Buchstabe b sowie gemäß den §§ 54, 66, 68, 69, 72, 72a, 73, 73a, 75, 87, 90c,
91d und 91g zu.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 1: sachliche Zuständigkeit, 2: örtliche Zuständigkeit, 3: instanzielle Zuständigkeit
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

03 Sprache prüfen und Unterlagen übersetzen (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

aufgerufener Prozess TP_Sprache prüfen und Unterlagen übersetzen 1.00

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Name als Referenz (Hyperlink)

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

04 Antragsberechtigung prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 04

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§81a (1) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)(1)Arbeitgeber können
bei der zuständigen Ausländerbehörde in Vollmacht des Ausländers, der zu
einem Aufenthaltszweck nach den §§ 16a, 16d, 18a, 18b, 18c Absatz 3 und
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nach § 18g einreisen will, ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren beantragen.
Arbeitgeber können zur Durchführung des Verfahrens Dritte bevollmächtigen.

Eingehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Nachweis über (Unter-)Bevollmächtigung des Arbeitgebers D00000512

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

05 Vereinbarung zum beschleunigten Fachkräfteverfahren abschließen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 03

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 81a (2) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)(2)Arbeitgeber
und zuständige Ausländerbehörde schließen dazu eine Vereinbarung, die
insbesondere umfasst

1. Kontaktdaten des Ausländers, des Arbeitgebers und der Behörde,
2. Bevollmächtigung des Arbeitgebers durch den Ausländer,
3. Bevollmächtigung der zuständigen Ausländerbehörde durch den

Arbeitgeber, das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit der
im Ausland erworbenen Berufsqualifikation einleiten und betreiben zu
können,

4. Verpflichtung des Arbeitgebers, auf die Einhaltung der
Mitwirkungspflicht des Ausländers nach § 82 Absatz 1 Satz 1 durch
diesen hinzuwirken,

5. vorzulegende Nachweise,
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6. Beschreibung der Abläufe einschließlich Beteiligter und
Erledigungsfristen,

7. M itwirkungspflicht des Arbeitgebers nach § 4a Absatz 5 Satz 3
Nummer 3 und

8. Folgen bei Nichteinhalten der Vereinbarung.

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Antrag Bewilligung
Beschleunigtes
Fachkräfteverfahren
Erlangung
Aufenthaltserlaubnis

  99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Bestätigung über
Vereinbarung zur Einleitung
des beschleunigten
Fachkräfteverfahrens

99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Beteiligungsform (FIM)

Name

99: Sonstige Beteiligungsform

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

06 Gebührenerhebung veranlassen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen
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RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 06

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 47 (1) AufenthV 111: Rechtsverordnung
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthv/__47.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 47 AufenthV (Gebühren für sonstige aufenthaltsrechtliche
Amtshandlungen)
(1)
An Gebühren sind zu erheben
1a. für die nachträgliche Aufhebung oder Verkürzung der Befristung
eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 4 Satz 1 des
Aufenthaltsgesetzes 169 Euro,
1b. für die nachträgliche Verlängerung der Frist für ein Einreise- und
Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 4 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes 169 Euro,
2. für die Erteilung einer Betretenserlaubnis (§ 11 Absatz 8 des
Aufenthaltsgesetzes) 100 Euro,
3. für die Aufhebung oder Änderung einer Auflage zum Aufenthaltstitel auf Antrag
50 Euro,
4. für einen Hinweis nach § 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes in Form
einer Beratung, die nach einem erfolglosen schriftlichen Hinweis zur Vermeidung
der in § 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes genannten Maßnahmen
erfolgt 21 Euro,
5. für die Ausstellung einer Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung
(§ 60a Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes)
a) nur als Klebeetikett
58 Euro,
b) mit Trägervordruck
62 Euro,
6. für die Erneuerung einer Bescheinigung nach § 60a Abs. 4 des
Aufenthaltsgesetzes
a) nur als Klebeetikett
33 Euro,
b) mit Trägervordruck
37 Euro,
7. für die Aufhebung oder Änderung einer Auflage zur Aussetzung der
Abschiebung auf Antrag 50 Euro,
8. für die Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 5 des
Aufenthaltsgesetzes 13 Euro,
9. für die Ausstellung einer Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht oder
sonstiger Bescheinigungen auf Antrag 18 Euro,
10. für die Ausstellung eines Aufenthaltstitels auf besonderem Blatt 18 Euro,
11. für die Übertragung von Aufenthaltstiteln in ein anderes Dokument in den
Fällen des § 78a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes 12 Euro,
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12. für die Anerkennung einer Verpflichtungserklärung (§ 68 des
Aufenthaltsgesetzes) 29 Euro,
13. für die Ausstellung eines Passierscheins (§ 23 Abs. 2, § 24 Abs. 2) 10 Euro,
14. für die Anerkennung einer Forschungseinrichtung (§ 38a Abs. 1), deren
Tätigkeit nicht überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird 219 Euro,
15. für die Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens nach § 81a
des Aufenthaltsgesetzes 411 Euro.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Vereinbarung zum
beschleunigten
Fachkräfteverfahren

  99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

07 Antrag auf Vollständigkeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 06

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 86 AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__86.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 86 AufenthG (Erhebung personenbezogener Daten)
Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden dürfen zum Zweck
der Ausführung dieses Gesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen
in anderen Gesetzen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur
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Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen
Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist. Personenbezogene
Daten, deren Verarbeitung nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2016/679 untersagt ist, dürfen erhoben werden, soweit dies im Einzelfall zur
Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

08 Angaben klären (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 12

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 82 (1) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__82.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 82 AufenthG (Mitwirkungspflichten)
(1) 
(...) Die Ausländerbehörde kann ihm dafür eine angemessene Frist setzen. Sie
setzt ihm eine solche Frist, wenn sie die Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung
eines Aufenthaltstitels wegen fehlender oder unvollständiger Angaben aussetzt,
und benennt dabei die nachzuholenden Angaben. Nach Ablauf der Frist geltend
gemachte Umstände und beigebrachte Nachweise können unberücksichtigt
bleiben. (...)

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten
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Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Antwort 99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Nachfrage 99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Beteiligungsform (FIM)

Name

3: Auskunft

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

09 Notwendigkeit zur Einleitung des Verfahren zur Anerkennung bzw.
Gleichwertigkeitsprüfung der ausländischen Qualifikationen prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 09

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

§14a
Berufsqualifikationsfeststellungsgeset
z (BQFG)

104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
bqfg/__14a.html
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RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der
zuständigen Ausländerbehörde,(...)
2. soweit erforderlich, das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit
der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation oder zur Zeugnisbewertung
des ausländischen Hochschulabschlusses bei der jeweils zuständigen Stelle
unter Hinweis auf das beschleunigte Fachkräfteverfahren einzuleiten; soll der
Ausländer in einem im Inland reglementierten Beruf beschäftigt werden, ist die
Berufsausübungserlaubnis einzuholen,
3. die Eingangs- und Vollständigkeitsbestätigungen der zuständigen Stellen dem
Arbeitgeber unverzüglich zur Kenntnis zu übersenden, wenn ein Verfahren nach
Nummer 2 eingeleitet wurde; bei Anforderung weiterer Nachweise durch die
zuständige Stelle und bei Eingang der von der zuständigen Stelle getroffenen
Feststellungen ist der Arbeitgeber innerhalb von drei Werktagen ab Eingang zur
Aushändigung und Besprechung des weiteren Ablaufs einzuladen,(...)
Stellt die zuständige Stelle durch Bescheid fest, dass die im Ausland erworbene
Berufsqualifikation nicht gleichwertig ist, die Gleichwertigkeit aber durch eine
Qualifizierungsmaßnahme erreicht werden kann, kann das Verfahren nach § 81a
mit dem Ziel der Einreise zum Zweck des § 16d fortgeführt werden.
 
§ 14a Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) - Beschleunigtes
Verfahren im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes
(1)
Im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes erfolgt die Feststellung der
Gleichwertigkeit nach den §§ 4 und 9 auf Antrag bei der dafür zuständigen Stelle.
Antragsberechtigt ist jede Person, die im Ausland einen Ausbildungsnachweis im
Sinne des § 3 Absatz 2 erworben hat. Die Zuleitung der Anträge erfolgt durch die
zuständige Ausländerbehörde nach § 71 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes.
(2)
Die zuständige Stelle bestätigt der antragstellenden Person innerhalb von zwei
Wochen den Eingang des Antrags einschließlich der nach § 5 Absatz 1 oder
§ 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen. In der Empfangsbestätigung ist das
Datum des Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzuteilen und auf die Frist nach
Absatz 3 und die Voraussetzungen für den Beginn des Fristlaufs hinzuweisen.
Sind die nach § 5 Absatz 1 oder § 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen
unvollständig, teilt die zuständige Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit,
welche Unterlagen nachzureichen sind. Die Mitteilung enthält den Hinweis, dass
der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der vollständigen Unterlagen
beginnt. Der Schriftwechsel erfolgt über die zuständige Ausländerbehörde nach §
71 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes.
(3)
Die zuständige Stelle soll innerhalb von zwei Monaten über die Gleichwertigkeit
entscheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen.
Sie kann einmal angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der
Besonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die Fristverlängerung
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ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. Der Schriftwechsel erfolgt
über und die Zustellung der Entscheidung erfolgt durch die zuständige
Ausländerbehörde nach § 71 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes an den
Arbeitgeber als Bevollmächtigten der antragstellenden Person.
(4)
In den Fällen des § 5 Absatz 4 oder 5 oder § 12 Absatz 4 oder 5 ist der Lauf der
Frist nach Absatz 3 bis zum Ablauf der von der zuständigen Stelle festgelegten
Frist gehemmt. In den Fällen des § 14 ist der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zur
Beendigung des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.
(5)
Die Entscheidung der zuständigen Stelle richtet sich nach dem jeweiligen
Fachrecht. Das beschleunigte Verfahren kann über eine einheitliche Stelle nach
den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden.
(6)
Der Antrag auf Feststellung nach § 4 soll abgelehnt werden, wenn die
Gleichwertigkeit im Rahmen anderer Verfahren oder durch Rechtsvorschrift
bereits festgestellt ist.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

10 Eingangs- und Vollständigkeitsbestätigung empfangen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 10

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html
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RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der
zuständigen Ausländerbehörde, (...)
3. die Eingangs- und Vollständigkeitsbestätigungen der zuständigen Stellen dem
Arbeitgeber unverzüglich zur Kenntnis zu übersenden, wenn ein Verfahren nach
Nummer 2 eingeleitet wurde; bei Anforderung weiterer Nachweise durch die
zuständige Stelle und bei Eingang der von der zuständigen Stelle getroffenen
Feststellungen ist der Arbeitgeber innerhalb von drei Werktagen ab Eingang zur
Aushändigung und Besprechung des weiteren Ablaufs einzuladen,
 

Eingehende Daten - sonstige (FIM) Eingangs- und Vollständigkeitsbestätigung

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Eingangs- und
Vollständigkeitsbestätigung

99: Keine Vorgabe Zentralstelle für
ausländisches
Bildungswesen (ZAB)

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

11 Eingangs- und Vollständigkeitsbestätigungen übersenden (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 11

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html#:~:text=
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)
%C2%A7%2081a%20Beschleunigtes
%20Fachkr%C3%A4fteverfahren,will
%2C%20ein%20beschleunigtes
%20Fachkr%C3%A4fteverfahren
%20beantragen.

RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
 
(3) Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der
zuständigen Ausländerbehörde, (...)
3. die Eingangs- und Vollständigkeitsbestätigungen der zuständigen Stellen dem
Arbeitgeber unverzüglich zur Kenntnis zu übersenden, wenn ein Verfahren nach
Nummer 2 eingeleitet wurde; bei Anforderung weiterer Nachweise durch die
zuständige Stelle und bei Eingang der von der zuständigen Stelle getroffenen
Feststellungen ist der Arbeitgeber innerhalb von drei Werktagen ab Eingang zur
Aushändigung und Besprechung des weiteren Ablaufs einzuladen,

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Eingangs- und
Vollständigkeitsbestätigunge
n

99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

12 Verfahren zur Anerkennung bzw. Gleichwertigkeitsprüfung der ausländischen
Qualifikationen einleiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 12
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Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

§ 14a
Berufsqualifikationsfeststellungsgeset
z (BQFG)

104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
bqfg/__14a.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der
zuständigen Ausländerbehörde,
(...)
2. soweit erforderlich, das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit
der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation oder zur Zeugnisbewertung
des ausländischen Hochschulabschlusses bei der jeweils zuständigen Stelle
unter Hinweis auf das beschleunigte Fachkräfteverfahren einzuleiten; soll der
Ausländer in einem im Inland reglementierten Beruf beschäftigt werden, ist die
Berufsausübungserlaubnis einzuholen,
3. die Eingangs- und Vollständigkeitsbestätigungen der zuständigen Stellen dem
Arbeitgeber unverzüglich zur Kenntnis zu übersenden, wenn ein Verfahren nach
Nummer 2 eingeleitet wurde; bei Anforderung weiterer Nachweise durch die
zuständige Stelle und bei Eingang der von der zuständigen Stelle getroffenen
Feststellungen ist der Arbeitgeber innerhalb von drei Werktagen ab Eingang zur
Aushändigung und Besprechung des weiteren Ablaufs einzuladen,
(...)
Stellt die zuständige Stelle durch Bescheid fest, dass die im Ausland erworbene
Berufsqualifikation nicht gleichwertig ist, die Gleichwertigkeit aber durch eine
Qualifizierungsmaßnahme erreicht werden kann, kann das Verfahren nach § 81a
mit dem Ziel der Einreise zum Zweck des § 16d fortgeführt werden.
 
§ 14a Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) -Beschleunigtes
Verfahren im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes
(1)
Im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes erfolgt die Feststellung der
Gleichwertigkeit nach den §§ 4 und 9 auf Antrag bei der dafür zuständigen Stelle.
Antragsberechtigt ist jede Person, die im Ausland einen Ausbildungsnachweis im
Sinne des § 3 Absatz 2 erworben hat. Die Zuleitung der Anträge erfolgt durch die
zuständige Ausländerbehörde nach § 71 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes.
(2)
Die zuständige Stelle bestätigt der antragstellenden Person innerhalb von zwei
Wochen den Eingang des Antrags einschließlich der nach § 5 Absatz 1 oder
§ 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen. In der Empfangsbestätigung ist das
Datum des Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzuteilen und auf die Frist nach
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Absatz 3 und die Voraussetzungen für den Beginn des Fristlaufs hinzuweisen.
Sind die nach § 5 Absatz 1 oder § 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen
unvollständig, teilt die zuständige Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit,
welche Unterlagen nachzureichen sind. Die Mitteilung enthält den Hinweis, dass
der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der vollständigen Unterlagen
beginnt. Der Schriftwechsel erfolgt über die zuständige Ausländerbehörde nach §
71 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes.
(3)
Die zuständige Stelle soll innerhalb von zwei Monaten über die Gleichwertigkeit
entscheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen.
Sie kann einmal angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der
Besonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die Fristverlängerung
ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. Der Schriftwechsel erfolgt
über und die Zustellung der Entscheidung erfolgt durch die zuständige
Ausländerbehörde nach § 71 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes an den
Arbeitgeber als Bevollmächtigten der antragstellenden Person.
(4)
In den Fällen des § 5 Absatz 4 oder 5 oder § 12 Absatz 4 oder 5 ist der Lauf der
Frist nach Absatz 3 bis zum Ablauf der von der zuständigen Stelle festgelegten
Frist gehemmt. In den Fällen des § 14 ist der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zur
Beendigung des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.
(5)
Die Entscheidung der zuständigen Stelle richtet sich nach dem jeweiligen
Fachrecht. Das beschleunigte Verfahren kann über eine einheitliche Stelle nach
den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden.
(6)
Der Antrag auf Feststellung nach § 4 soll abgelehnt werden, wenn die
Gleichwertigkeit im Rahmen anderer Verfahren oder durch Rechtsvorschrift
bereits festgestellt ist.

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Ergebnis 99: Keine Vorgabe Zentralstelle für
ausländisches
Bildungswesen (ZAB)

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Zustimmungsanfrage 99: Keine Vorgabe Zentralstelle für
ausländisches
Bildungswesen (ZAB)
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Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Befähigungsnachweis   99: Keine Vorgabe Zentralstelle für
ausländisches
Bildungswesen (ZAB)

Beteiligungsform (FIM)

Name

3: Auskunft

Mitwirkungspflicht (FIM) Nein

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

13 Beschäftigung in einem im Inland reglementierten Beruf prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 13

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
2. soweit erforderlich, das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit
der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation oder zur Zeugnisbewertung
des ausländischen Hochschulabschlusses bei der jeweils zuständigen Stelle
unter Hinweis auf das beschleunigte Fachkräfteverfahren einzuleiten; soll der
Ausländer in einem im Inland reglementierten Beruf beschäftigt werden, ist die
Berufsausübungserlaubnis einzuholen,
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RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

14 Berufsausübungserlaubnis einholen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 14

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§81 a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
2. soweit erforderlich, das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit
der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation oder zur Zeugnisbewertung
des ausländischen Hochschulabschlusses bei der jeweils zuständigen Stelle
unter Hinweis auf das beschleunigte Fachkräfteverfahren einzuleiten; soll der
Ausländer in einem im Inland reglementierten Beruf beschäftigt werden, ist die
Berufsausübungserlaubnis einzuholen,

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Nachweis Zusage
Berufsausübungserlaubnis

  99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde
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Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Ergebnis
Berufausübungserlaubnis

99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Anfrage
Berufsausübungerlaubnis

99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

Beteiligungsform (FIM)

Name

6: Stellungnahme / Gutachten

Mitwirkungspflicht (FIM) Nein

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

15 Notwendigkeit der Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 15

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
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Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der
zuständigen Ausländerbehörde, (...)
4. soweit erforderlich, unter Hinweis auf das beschleunigte Fachkräfteverfahren
die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit einzuholen,(...)
 
 

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

16 Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit einholen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 16

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 39 AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__39.html

§ 40 AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__40.html

§ 42 AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__42.html

§ 81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

§ 36 (2) BeschV 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
beschv_2013/__36.html
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RAG-Beschreibung (FIM) § 39 AufenthG (Zustimmung zur Beschäftigung)
(1)
Die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausübung einer Beschäftigung setzt die
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit voraus, es sei denn, die Zustimmung
ist kraft Gesetzes, auf Grund der Beschäftigungsverordnung oder Bestimmung in
einer zwischenstaatlichen Vereinbarung nicht erforderlich. Die Zustimmung kann
erteilt werden, wenn dies durch ein Gesetz, die Beschäftigungsverordnung oder
zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist.
(2)
Die Bundesagentur für Arbeit kann der Ausübung einer Beschäftigung durch eine
Fachkraft gemäß den §§ 18a oder 18b zustimmen, wenn
1. sie nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare inländische
Arbeitnehmer beschäftigt wird,
2. sie
a) gemäß § 18a oder § 18b Absatz 1 eine Beschäftigung als Fachkraft ausüben
wird, zu der ihre Qualifikation sie befähigt, oder
b) gemäß § 18b Absatz 2 Satz 2 eine ihrer Qualifikation angemessene
Beschäftigung ausüben wird,
3. ein inländisches Beschäftigungsverhältnis vorliegt und,
4. sofern die Beschäftigungsverordnung nähere Voraussetzungen in Bezug auf
die Ausübung der Beschäftigung vorsieht, diese vorliegen.
Die Zustimmung wird ohne Vorrangprüfung im Sinne des Absatzes 3 Nummer 3
erteilt, es sei denn, in der Beschäftigungsverordnung ist etwas anderes bestimmt.
(3)
Die Bundesagentur für Arbeit kann der Ausübung einer Beschäftigung durch
einen Ausländer unabhängig von einer Qualifikation als Fachkraft zustimmen,
wenn
1. der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare
inländische Arbeitnehmer beschäftigt wird,
2. die in den §§ 19, 19b, 19c Absatz 3 oder § 19d Absatz 1 Nummer 1 oder durch
die Beschäftigungsverordnung geregelten Voraussetzungen für die Zustimmung
in Bezug auf die Ausübung der Beschäftigung vorliegen und
3. für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmer sowie Ausländer, die diesen
hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich gleichgestellt sind, oder andere
Ausländer, die nach dem Recht der Europäischen Union einen Anspruch auf
vorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, nicht zur Verfügung stehen
(Vorrangprüfung), soweit diese Prüfung durch die Beschäftigungsverordnung
oder Gesetz vorgesehen ist.
(4)
Für die Erteilung der Zustimmung hat der Arbeitgeber der Bundesagentur
für Arbeit Auskunft über Arbeitsentgelt, Arbeitszeiten und sonstige
Arbeitsbedingungen zu erteilen. Auf Aufforderung durch die Bundesagentur für
Arbeit hat ein Arbeitgeber, der einen Ausländer beschäftigt oder beschäftigt hat,
eine Auskunft nach Satz 1 innerhalb eines Monats zu erteilen.
(5)

Seite 28 von 64
Erstellt am 25.07.2024 von subadmin@mvnet.de



Antrag Bewilligung beschleunigtes Fachkräfteverfahren Erlangung Aufenthaltserla… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Die Absätze 1, 3 und 4 gelten auch, wenn bei Aufenthalten zu anderen Zwecken
nach den Abschnitten 3, 5 oder 7 eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit
zur Ausübung einer Beschäftigung erforderlich ist.
(6)
Absatz 3 gilt für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis zum Zweck der
Saisonbeschäftigung entsprechend. Im Übrigen sind die für die Zustimmung der
Bundesagentur für Arbeit geltenden Rechtsvorschriften auf die Arbeitserlaubnis
anzuwenden, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes
bestimmt ist. Die Bundesagentur für Arbeit kann für die Zustimmung zur Erteilung
eines Aufenthaltstitels zum Zweck der Saisonbeschäftigung und für die Erteilung
einer Arbeitserlaubnis zum Zweck der Saisonbeschäftigung am Bedarf orientierte
Zulassungszahlen festlegen.
 
§ 40 AufenthG (Versagungsgründe)
(1)
Die Zustimmung nach § 39 ist zu versagen, wenn
1. das Arbeitsverhältnis auf Grund einer unerlaubten Arbeitsvermittlung oder
Anwerbung zustande gekommen ist oder
2. der Ausländer als Leiharbeitnehmer (§ 1 Abs. 1 des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes) tätig werden will.
(2)
Die Zustimmung kann versagt werden, wenn
1. der Ausländer gegen § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 2 bis 13 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch, §§ 10, 10a oder § 11 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder gegen die §§ 15, 15a oder § 16 Abs.
1 Nr. 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes schuldhaft verstoßen hat,
2. wichtige Gründe in der Person des Ausländers vorliegen oder
3. die Beschäftigung bei einem Arbeitgeber erfolgen soll, der oder dessen
nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigter innerhalb der letzten
fünf Jahre wegen eines Verstoßes gegen § 404 Absatz 1 oder Absatz 2
Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch rechtskräftig mit einer
Geldbuße belegt oder wegen eines Verstoßes gegen die §§ 10, 10a oder 11
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder gegen die §§ 15, 15a oder
16 Absatz 1 Nummer 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes rechtskräftig
zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt worden ist; dies gilt bei einem
unternehmensinternen Transfer gemäß § 19 oder § 19b entsprechend für die
aufnehmende Niederlassung.
(3)
Die Zustimmung kann darüber hinaus versagt werden, wenn
1. der Arbeitgeber oder die aufnehmende Niederlassung seinen oder ihren
sozialversicherungsrechtlichen, steuerrechtlichen oder arbeitsrechtlichen
Pflichten nicht nachgekommen ist,
2. über das Vermögen des Arbeitgebers oder über das Vermögen der
aufnehmenden Niederlassung ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, das
auf Auflösung des Arbeitgebers oder der Niederlassung und Abwicklung des
Geschäftsbetriebs gerichtet ist,
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3. der Arbeitgeber oder die aufnehmende Niederlassung im Rahmen
der Durchführung eines Insolvenzverfahrens aufgelöst wurde und der
Geschäftsbetrieb abgewickelt wurde,
4. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Arbeitgebers
oder über das Vermögen der aufnehmenden Niederlassung mangels Masse
abgelehnt wurde und der Geschäftsbetrieb eingestellt wurde,
5. der Arbeitgeber oder die aufnehmende Niederlassung keine Geschäftstätigkeit
ausübt,
6. durch die Präsenz des Ausländers eine Einflussnahme auf arbeitsrechtliche
oder betriebliche Auseinandersetzungen oder Verhandlungen bezweckt oder
bewirkt wird oder
7. der Arbeitgeber oder die aufnehmende Niederlassung hauptsächlich zu
dem Zweck gegründet wurde, die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern
zum Zweck der Beschäftigung zu erleichtern; das Gleiche gilt, wenn das
Arbeitsverhältnis hauptsächlich zu diesem Zweck begründet wurde.
 
§ 42 AufenthG (Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht)
(1)
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung
(Beschäftigungsverordnung) mit Zustimmung des Bundesrates Folgendes
bestimmen:
1. Beschäftigungen, für die Ausländer nach § 4a Absatz 2 Satz 1, § 16a Absatz
1 Satz 1, den §§ 16d, 16e Absatz 1 Satz 1, den §§ 19, 19b, 19c Absatz 1 und 2
sowie § 19e mit oder ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zugelassen
werden können, und ihre Voraussetzungen,
2. Beschäftigungen und Bedingungen, zu denen eine Zustimmung der
Bundesagentur für Arbeit für eine qualifizierte Beschäftigung nach § 19c Absatz 2
unabhängig von der Qualifikation als Fachkraft erteilt werden kann und
3. nähere Voraussetzungen in Bezug auf die Ausübung einer Beschäftigung als
Fachkraft nach den §§ 18a und 18b,
4. Ausnahmen für Angehörige bestimmter Staaten,
5. Tätigkeiten, die für die Durchführung dieses Gesetzes stets oder unter
bestimmten Voraussetzungen nicht als Beschäftigung anzusehen sind.
(2)
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch die
Beschäftigungsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Folgendes
bestimmen:
1. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung der Zustimmung
der Bundesagentur für Arbeit; dabei kann auch ein alternatives Verfahren zur
Vorrangprüfung geregelt werden,
2. Einzelheiten über die zeitliche, betriebliche, berufliche und regionale
Beschränkung der Zustimmung,
3. Fälle nach § 39 Absatz 2 und 3, in denen für eine Zustimmung eine
Vorrangprüfung durchgeführt wird, beispielsweise für die Beschäftigung von
Fachkräften in zu bestimmenden Bezirken der Bundesagentur für Arbeit sowie in
bestimmten Berufen,
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4. Fälle, in denen Ausländern, die im Besitz einer Duldung sind, oder anderen
Ausländern, die keinen Aufenthaltstitel besitzen, nach § 4a Absatz 4 eine
Beschäftigung erlaubt werden kann,
5. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis
zum Zweck der Saisonbeschäftigung an Staatsangehörige der in Anhang
II zu der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur
Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten
der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der
Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L
81 vom 21.3.2001, S. 1), genannten Staaten,
6. Berufe, in denen für Angehörige bestimmter Staaten die Erteilung einer Blauen
Karte EU zu versagen ist, weil im Herkunftsland ein Mangel an qualifizierten
Arbeitnehmern in diesen Berufsgruppen besteht.
(3)
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann der Bundesagentur
für Arbeit zur Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der
hierzu erlassenen Rechtsverordnungen sowie der von der Europäischen
Union erlassenen Bestimmungen über den Zugang zum Arbeitsmarkt und der
zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die Beschäftigung von Arbeitnehmern
Weisungen erteilen.
 
§ 81a (3) AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der
zuständigen Ausländerbehörde,
(...)
4. soweit erforderlich, unter Hinweis auf das beschleunigte Fachkräfteverfahren
die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit einzuholen,
(...)
 
§ 36 BeschV (Erteilung der Zustimmung)
(2) 
Die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung gilt als erteilt, wenn
die Bundesagentur für Arbeit der zuständigen Stelle nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Übermittlung der Zustimmungsanfrage mitteilt, dass die
übermittelten Informationen für die Entscheidung über die Zustimmung nicht
ausreichen oder dass der Arbeitgeber die erforderlichen Auskünfte nicht oder
nicht rechtzeitig erteilt hat. In den Fällen des § 18g Absatz 4 und des § 81a des
Aufenthaltsgesetzes verkürzt sich die Frist nach Satz 1 auf eine Woche.

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Zustimmung 99: Keine Vorgabe Bundesagentur für Arbeit
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Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Zustimmungsanfrage 99: Keine Vorgabe Bundesagentur für Arbeit

Beteiligungsform (FIM)

Name

5: Einvernehmen ohne Außenwirkung

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

17 Zustimmungsanfrage bearbeiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 17

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 39 AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__39.html

§ 40 AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__40.html

§ 42 AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__42.html

§ 81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

Seite 32 von 64
Erstellt am 25.07.2024 von subadmin@mvnet.de



Antrag Bewilligung beschleunigtes Fachkräfteverfahren Erlangung Aufenthaltserla… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 36 (2) BeschV 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
beschv_2013/__36.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 39 AufenthG (Zustimmung zur Beschäftigung)
(1)
Die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausübung einer Beschäftigung setzt die
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit voraus, es sei denn, die Zustimmung
ist kraft Gesetzes, auf Grund der Beschäftigungsverordnung oder Bestimmung in
einer zwischenstaatlichen Vereinbarung nicht erforderlich. Die Zustimmung kann
erteilt werden, wenn dies durch ein Gesetz, die Beschäftigungsverordnung oder
zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist.
 
(2)
Die Bundesagentur für Arbeit kann der Ausübung einer Beschäftigung durch eine
Fachkraft gemäß den §§ 18a oder 18b zustimmen, wenn
1. sie nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare inländische
Arbeitnehmer beschäftigt wird,
2. sie
a) gemäß § 18a oder § 18b Absatz 1 eine Beschäftigung als Fachkraft ausüben
wird, zu der ihre Qualifikation sie befähigt, oder
b) gemäß § 18b Absatz 2 Satz 2 eine ihrer Qualifikation angemessene
Beschäftigung ausüben wird,
3. ein inländisches Beschäftigungsverhältnis vorliegt und,
4. sofern die Beschäftigungsverordnung nähere Voraussetzungen in Bezug auf
die Ausübung der Beschäftigung vorsieht, diese vorliegen.
Die Zustimmung wird ohne Vorrangprüfung im Sinne des Absatzes 3 Nummer 3
erteilt, es sei denn, in der Beschäftigungsverordnung ist etwas anderes bestimmt.
 
(3)
Die Bundesagentur für Arbeit kann der Ausübung einer Beschäftigung durch
einen Ausländer unabhängig von einer Qualifikation als Fachkraft zustimmen,
wenn
1. der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare
inländische Arbeitnehmer beschäftigt wird,
2. die in den §§ 19, 19b, 19c Absatz 3 oder § 19d Absatz 1 Nummer 1 oder durch
die Beschäftigungsverordnung geregelten Voraussetzungen für die Zustimmung
in Bezug auf die Ausübung der Beschäftigung vorliegen und
3. für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmer sowie Ausländer, die diesen
hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich gleichgestellt sind, oder andere
Ausländer, die nach dem Recht der Europäischen Union einen Anspruch auf
vorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, nicht zur Verfügung stehen
(Vorrangprüfung), soweit diese Prüfung durch die Beschäftigungsverordnung
oder Gesetz vorgesehen ist.
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(4)
Für die Erteilung der Zustimmung hat der Arbeitgeber der Bundesagentur
für Arbeit Auskunft über Arbeitsentgelt, Arbeitszeiten und sonstige
Arbeitsbedingungen zu erteilen. Auf Aufforderung durch die Bundesagentur für
Arbeit hat ein Arbeitgeber, der einen Ausländer beschäftigt oder beschäftigt hat,
eine Auskunft nach Satz 1 innerhalb eines Monats zu erteilen.
(5)
Die Absätze 1, 3 und 4 gelten auch, wenn bei Aufenthalten zu anderen Zwecken
nach den Abschnitten 3, 5 oder 7 eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit
zur Ausübung einer Beschäftigung erforderlich ist.
(6)
Absatz 3 gilt für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis zum Zweck der
Saisonbeschäftigung entsprechend. Im Übrigen sind die für die Zustimmung der
Bundesagentur für Arbeit geltenden Rechtsvorschriften auf die Arbeitserlaubnis
anzuwenden, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes
bestimmt ist. Die Bundesagentur für Arbeit kann für die Zustimmung zur Erteilung
eines Aufenthaltstitels zum Zweck der Saisonbeschäftigung und für die Erteilung
einer Arbeitserlaubnis zum Zweck der Saisonbeschäftigung am Bedarf orientierte
Zulassungszahlen festlegen.
 
§ 40 AufenthG (Versagungsgründe)
(1)
Die Zustimmung nach § 39 ist zu versagen, wenn
1. das Arbeitsverhältnis auf Grund einer unerlaubten Arbeitsvermittlung oder
Anwerbung zustande gekommen ist oder
2. der Ausländer als Leiharbeitnehmer (§ 1 Abs. 1 des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes) tätig werden will.
 
(2)
Die Zustimmung kann versagt werden, wenn
1. der Ausländer gegen § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 2 bis 13 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch, §§ 10, 10a oder § 11 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder gegen die §§ 15, 15a oder § 16 Abs.
1 Nr. 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes schuldhaft verstoßen hat,
2. wichtige Gründe in der Person des Ausländers vorliegen oder
3. die Beschäftigung bei einem Arbeitgeber erfolgen soll, der oder dessen
nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigter innerhalb der letzten
fünf Jahre wegen eines Verstoßes gegen § 404 Absatz 1 oder Absatz 2
Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch rechtskräftig mit einer
Geldbuße belegt oder wegen eines Verstoßes gegen die §§ 10, 10a oder 11
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder gegen die §§ 15, 15a oder
16 Absatz 1 Nummer 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes rechtskräftig
zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt worden ist; dies gilt bei einem
unternehmensinternen Transfer gemäß § 19 oder § 19b entsprechend für die
aufnehmende Niederlassung.
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(3)
Die Zustimmung kann darüber hinaus versagt werden, wenn
1. der Arbeitgeber oder die aufnehmende Niederlassung seinen oder ihren
sozialversicherungsrechtlichen, steuerrechtlichen oder arbeitsrechtlichen
Pflichten nicht nachgekommen ist,
2. über das Vermögen des Arbeitgebers oder über das Vermögen der
aufnehmenden Niederlassung ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, das
auf Auflösung des Arbeitgebers oder der Niederlassung und Abwicklung des
Geschäftsbetriebs gerichtet ist,
3. der Arbeitgeber oder die aufnehmende Niederlassung im Rahmen
der Durchführung eines Insolvenzverfahrens aufgelöst wurde und der
Geschäftsbetrieb abgewickelt wurde,
4. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Arbeitgebers
oder über das Vermögen der aufnehmenden Niederlassung mangels Masse
abgelehnt wurde und der Geschäftsbetrieb eingestellt wurde,
5. der Arbeitgeber oder die aufnehmende Niederlassung keine Geschäftstätigkeit
ausübt,
6. durch die Präsenz des Ausländers eine Einflussnahme auf arbeitsrechtliche
oder betriebliche Auseinandersetzungen oder Verhandlungen bezweckt oder
bewirkt wird oder
7. der Arbeitgeber oder die aufnehmende Niederlassung hauptsächlich zu
dem Zweck gegründet wurde, die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern
zum Zweck der Beschäftigung zu erleichtern; das Gleiche gilt, wenn das
Arbeitsverhältnis hauptsächlich zu diesem Zweck begründet wurde.
 
§ 42 AufenthG (Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht)
(1)
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung
(Beschäftigungsverordnung) mit Zustimmung des Bundesrates Folgendes
bestimmen:
1. Beschäftigungen, für die Ausländer nach § 4a Absatz 2 Satz 1, § 16a Absatz
1 Satz 1, den §§ 16d, 16e Absatz 1 Satz 1, den §§ 19, 19b, 19c Absatz 1 und 2
sowie § 19e mit oder ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zugelassen
werden können, und ihre Voraussetzungen,
2. Beschäftigungen und Bedingungen, zu denen eine Zustimmung der
Bundesagentur für Arbeit für eine qualifizierte Beschäftigung nach § 19c Absatz 2
unabhängig von der Qualifikation als Fachkraft erteilt werden kann und
3. nähere Voraussetzungen in Bezug auf die Ausübung einer Beschäftigung als
Fachkraft nach den §§ 18a und 18b,
4. Ausnahmen für Angehörige bestimmter Staaten,
5. Tätigkeiten, die für die Durchführung dieses Gesetzes stets oder unter
bestimmten Voraussetzungen nicht als Beschäftigung anzusehen sind.
(2)
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch die
Beschäftigungsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Folgendes
bestimmen:

Seite 35 von 64
Erstellt am 25.07.2024 von subadmin@mvnet.de



Antrag Bewilligung beschleunigtes Fachkräfteverfahren Erlangung Aufenthaltserla… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

1. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung der Zustimmung
der Bundesagentur für Arbeit; dabei kann auch ein alternatives Verfahren zur
Vorrangprüfung geregelt werden,
2. Einzelheiten über die zeitliche, betriebliche, berufliche und regionale
Beschränkung der Zustimmung,
3. Fälle nach § 39 Absatz 2 und 3, in denen für eine Zustimmung eine
Vorrangprüfung durchgeführt wird, beispielsweise für die Beschäftigung von
Fachkräften in zu bestimmenden Bezirken der Bundesagentur für Arbeit sowie in
bestimmten Berufen,
4. Fälle, in denen Ausländern, die im Besitz einer Duldung sind, oder anderen
Ausländern, die keinen Aufenthaltstitel besitzen, nach § 4a Absatz 4 eine
Beschäftigung erlaubt werden kann,
5. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis
zum Zweck der Saisonbeschäftigung an Staatsangehörige der in Anhang
II zu der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur
Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten
der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der
Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L
81 vom 21.3.2001, S. 1), genannten Staaten,
6. Berufe, in denen für Angehörige bestimmter Staaten die Erteilung einer Blauen
Karte EU zu versagen ist, weil im Herkunftsland ein Mangel an qualifizierten
Arbeitnehmern in diesen Berufsgruppen besteht.
 
(3)
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann der Bundesagentur
für Arbeit zur Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der
hierzu erlassenen Rechtsverordnungen sowie der von der Europäischen
Union erlassenen Bestimmungen über den Zugang zum Arbeitsmarkt und der
zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die Beschäftigung von Arbeitnehmern
Weisungen erteilen.
 
§ 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der
zuständigen Ausländerbehörde, (...)
4. soweit erforderlich, unter Hinweis auf das beschleunigte Fachkräfteverfahren
die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit einzuholen, (...)
 
§ 36 (2) BeschV (Erteilung der Zustimmung)
(2)
Die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung gilt als erteilt, wenn
die Bundesagentur für Arbeit der zuständigen Stelle nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Übermittlung der Zustimmungsanfrage mitteilt, dass die
übermittelten Informationen für die Entscheidung über die Zustimmung nicht
ausreichen oder dass der Arbeitgeber die erforderlichen Auskünfte nicht oder
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nicht rechtzeitig erteilt hat. In den Fällen des § 18g Absatz 4 und des § 81a des
Aufenthaltsgesetzes verkürzt sich die Frist nach Satz 1 auf eine Woche.

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Zustimmungsanfrage 3: Elektronisch -
halbautomatisch

Ausländerbehörde

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Ergebnis der
Zustimmungsanfrage

3: Elektronisch -
halbautomatisch

Ausländerbehörde

Beteiligungsform (FIM)

Name

5: Einvernehmen ohne Außenwirkung

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

18 Vorabzustimmung zum Visum erteilen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 18

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der
zuständigen Ausländerbehörde,(...)
5. die zuständige Auslandsvertretung über die bevorstehende
Visumantragstellung durch den Ausländer zu informieren und
6. bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen, einschließlich der
Feststellung der Gleichwertigkeit oder Vorliegen der Vergleichbarkeit der
Berufsqualifikation sowie der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, der
Visumerteilung unverzüglich vorab zuzustimmen.(...)

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Vorabzustimmung zum
Visum

  99: Keine Vorgabe Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF)

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

19 Über die bevorstehende Visumantragstellung durch den Ausländer informieren
(Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 19

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

§ 90b AufenthG (Datenabgleich
zwischen Ausländer- und
Meldebehörden)

104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__90b.html

§ 91d (4)-(5) AufenthG (Auskünfte
zur Durchführung der Richtlinie (EU)
2016/801)

104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__91d.html

§ 6 AZRG (Übermittelnde Stellen,
Inhalt der Datenübermittlung)

104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
azrg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der
zuständigen Ausländerbehörde,
(...)
5. die zuständige Auslandsvertretung über die bevorstehende
Visumantragstellung durch den Ausländer zu informieren und
6. bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen, einschließlich der
Feststellung der Gleichwertigkeit oder Vorliegen der Vergleichbarkeit der
Berufsqualifikation sowie der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, der
Visumerteilung unverzüglich vorab zuzustimmen.
(...)
 
§ 90b AufenthG (Datenabgleich zwischen Ausländer- und Meldebehörden)
Die Ausländer- und Meldebehörden übermitteln einander jährlich die in
§ 90a Abs. 2 genannten Daten zum Zweck der Datenpflege, soweit sie
denselben örtlichen Zuständigkeitsbereich haben. Die empfangende Behörde
gleicht die übermittelten Daten mit den bei ihr gespeicherten Daten ab, ein
automatisierter Abgleich ist zulässig. Die übermittelten Daten dürfen nur für die
Durchführung des Abgleichs sowie die Datenpflege verwendet werden und sind
sodann unverzüglich zu löschen; überlassene Datenträger sind unverzüglich
zurückzugeben oder zu vernichten. Die Ausländerbehörden übermitteln die
im Rahmen des Datenabgleichs erfolgten Änderungen unverzüglich an die
Registerbehörde des Ausländerzentralregisters. Andere gesetzliche Vorschriften
zum Datenabgleich bleiben unberührt.
 
§ 91d (4)-(5) AufenthG (Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie (EU)
2016/801)
(4)
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Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterrichtet die zuständige
Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, in dem der
Ausländer einen Aufenthaltstitel nach der Richtlinie (EU) 2016/801 besitzt, über
den Inhalt und den Tag einer Entscheidung über
1. die Ablehnung der nach § 16c Absatz 1 und § 18e Absatz 1 mitgeteilten
Mobilität nach § 19f Absatz 5 sowie
2. die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18f.
Wenn eine Ausländerbehörde die Entscheidung getroffen hat, übermittelt
sie dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die hierfür
erforderlichen Angaben. Die Ausländerbehörden können der nationalen
Kontaktstelle die für die Unterrichtungen nach Satz 1 erforderlichen Daten aus
dem Ausländerzentralregister unter Nutzung der AZR-Nummer automatisiert
übermitteln.
(5) Wird ein Aufenthaltstitel nach § 16b Absatz 1, den §§ 16e, 18d oder
19e widerrufen, zurückgenommen, nicht verlängert oder läuft er nach einer
Verkürzung der Frist gemäß § 7 Absatz 2 Satz 2 ab, so unterrichtet das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die zuständigen
Behörden des anderen Mitgliedstaates, sofern sich der Ausländer dort im
Rahmen des Anwendungsbereichs der Richtlinie (EU) 2016/801 aufhält
und dies dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bekannt ist. Die
Ausländerbehörde, die die Entscheidung getroffen hat, übermittelt dem
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die hierfür erforderlichen
Angaben. Die Ausländerbehörden können der nationalen Kontaktstelle
die für die Unterrichtungen nach Satz 1 erforderlichen Daten aus dem
Ausländerzentralregister unter Nutzung der AZR-Nummer automatisiert
übermitteln. Wird dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durch die
zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates mitgeteilt, dass ein
Aufenthaltstitel eines Ausländers, der sich nach den §§ 16c, 18e oder 18f
im Bundesgebiet aufhält, der in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU)
2016/801 fällt, widerrufen, zurückgenommen oder nicht verlängert wurde oder
abgelaufen ist, so unterrichtet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde.
 
§ 6 AZRG (Übermittelnde Stellen, Inhalt der Datenübermittlung)
(1) 
Folgende Stellen sind in den jeweils genannten Fällen zur unverzüglichen
Übermittlung von Daten an die Registerbehörde verpflichtet:
1. die Ausländerbehörden und die mit der Durchführung ausländerrechtlicher
Vorschriften betrauten öffentlichen Stellen in den Fällen des § 2 Absatz 1 bis 2
Nummer 1 bis 4, 6, 11, 12 und 14, Absatz 2b sowie Absatz 3 Nummer 1, 3, 4 und
6, sofern nicht Absatz 2a etwas anderes regelt,
(...)

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen
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Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Information über
bevorstehende
Visumsantragstellung durch
den Ausländer

99: Keine Vorgabe Auslandsvertretung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

20 Über Vorabzustimmung informieren (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 20

RAG-Beschreibung (FIM) Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus dem Gesetz ableitbar. Die
oberste Fachbehörde hat entschieden, dass diese Aktivitätengruppe als
Empfehlung im Stammprozess bleiben soll.
 
https://www.berlin.de/einwanderung/service/downloads/artikel.875097.php
S.562
"Dort ist auch geregelt, dass jedes Verfahren außer in den Fällen, in denen der
Arbeitgeber schriftlich vom Verfahren Abstand nimmt, wie folgt beendet wird:
entweder mit der Übermittlung der Vorabzustimmung und der Mitteilung an den
Arbeitgeber, dass die Auslandsvertretung von der Vorabzustimmung informiert
wurde oder mit einer schriftlichen Mitteilung an den Arbeitgeber, warum die
Vorabzustimmung nicht erfolgen kann.“
 

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger
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Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Vorabzustimmung zum
Visum

  99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

21 Nichterteilung der Vorabzustimmung mitteilen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 21

RAG-Beschreibung (FIM) Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus dem Gesetz ableitbar. Die
oberste Fachbehörde hat entschieden, dass diese Aktivitätengruppe als
Empfehlung im Stammprozess bleiben soll.
 
https://www.berlin.de/einwanderung/service/downloads/artikel.875097.php
S.562
"Dort ist auch geregelt, dass jedes Verfahren außer in den Fällen, in denen
der Arbeitgeber schriftlich vom Verfahren Abstand nimmt, wie folgt beendet
wird: entweder mit der Übermittlung der Vorabzustimmung und der Mitteilung
an den Arbeitgeber, dass die Auslandsvertretung von der Vorabzustimmung
informiert wurde oder mit einer schriftlichen Mitteilung an den Arbeitgeber,
warum die Vorabzustimmung nicht erfolgen kann. Letztere ist immer zu
begründen. Im Rahmenvertrag ist deklaratorisch festgelegt, dass Arbeitgeber
und Arbeitnehmer anerkennen, dass es sich bei der Vorabzustimmung nicht
um einen Verwaltungsakt handelt, sondern um ein reines Verwaltungsinternum.
Rechtsmittel sind nur gegen die Ablehnung der Erteilung des Visums möglich.“

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger
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Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Mitteilung über negative
Vorabzustimmung

99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

22 Antrag an die zuständige Behörde weiterleiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 28

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 71 (1) - (2) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__71.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 71 AufenthG (Zuständigkeit) (1) Für aufenthalts- und passrechtliche
Maßnahmen und Entscheidungen nach diesem Gesetz und nach
ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen sind die
Ausländerbehörden zuständig. Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte
Stelle kann bestimmen, dass für einzelne Aufgaben nur eine oder mehrere
bestimmte Ausländerbehörden zuständig sind. Nach Satz 2 kann durch die
zuständigen Stellen der betroffenen Länder auch geregelt werden, dass den
Ausländerbehörden eines Landes für die Bezirke von Ausländerbehörden
verschiedener Länder Aufgaben zugeordnet werden. Für die Vollziehung
von Abschiebungen ist in den Ländern jeweils eine zentral zuständige
Stelle zu bestimmen. Die Länder sollen jeweils mindestens eine zentrale
Ausländerbehörde einrichten, die bei Visumanträgen nach § 6 zu Zwecken
nach den §§ 16a, 16d, 17 Absatz 1, den §§ 18a, 18b, 18c Absatz 3, den §§
18d, 18f, 19, 19b, 19c und 20 sowie bei Visumanträgen des Ehegatten oder
der minderjährigen ledigen Kinder zum Zweck des Familiennachzugs, die in
zeitlichem Zusammenhang gestellt werden, die zuständige Ausländerbehörde
ist.(2)Im Ausland sind für Pass- und Visaangelegenheiten die vom Auswärtigen
Amt ermächtigten Auslandsvertretungen zuständig. Das Auswärtige Amt
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat dem Bundesamt für
Auswärtige Angelegenheiten die Entscheidung über Anträge auf Erteilung eines
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Visums zu übertragen. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht
wird, stehen dem Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten die Befugnisse
zur Datenverarbeitung sowie alle sonstigen Aufgaben und Befugnisse einer
Auslandsvertretung bei der Erteilung von Visa gemäß Absatz 3 Nummer 3
Buchstabe b sowie gemäß den §§ 54, 66, 68, 69, 72, 72a, 73, 73a, 75, 87, 90c,
91d und 91g zu.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Antragsdaten 99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

Nachweise 99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

23 Information bearbeiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 23

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der
zuständigen Ausländerbehörde, (...)
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5. die zuständige Auslandsvertretung über die bevorstehende
Visumantragstellung durch den Ausländer zu informieren und
6. bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen, einschließlich der
Feststellung der Gleichwertigkeit oder Vorliegen der Vergleichbarkeit der
Berufsqualifikation sowie der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, der
Visumerteilung unverzüglich vorab zuzustimmen. (...)

Eingehende Daten - sonstige (FIM) Information über Vorabzustimmung

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Vorabzustimmung zum
Visum

  99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

SYSTEME

Referenzierte Anwendungen/IT-
Systemelemente

AZR Ausländerzentralregister

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

24 Information entgegennehmen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 24

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html
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RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der
zuständigen Ausländerbehörde, (...)
5. die zuständige Auslandsvertretung über die bevorstehende
Visumantragstellung durch den Ausländer zu informieren und
6. bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen, einschließlich der
Feststellung der Gleichwertigkeit oder Vorliegen der Vergleichbarkeit der
Berufsqualifikation sowie der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, der
Visumerteilung unverzüglich vorab zuzustimmen. (...)

Eingehende Daten - sonstige (FIM) bevorstehende Visumantragstellung durch den Ausländer

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

bevorstehende
Visumantragstellung durch
den Ausländer

99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

AZR Ausländerzentralregister (Datenobjekt)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Datenassoziation (eingehend) Information bearbeiten

Datentyp Datenspeicher

DETAILS

Referenzierte Anwendungen/IT-
Systemelemente

AZR Ausländerzentralregister
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Antrag Bewilligung beschleunigtes Fachkräfteverfahren Erlangung Aufenthaltserlaubnis
bearbeiten (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Antrag an die zuständige Behörde weitergeleitet (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag auf Anerkennung bzw. Gleichwertigkeitsprüfung der ausländischen Qualifikationen
bearbeiten (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

RAG (FIM)

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

§ 14a BQFG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
bqfg/__14a.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
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Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der
zuständigen Ausländerbehörde, (...)
2. soweit erforderlich, das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit
der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation oder zur Zeugnisbewertung
des ausländischen Hochschulabschlusses bei der jeweils zuständigen Stelle
unter Hinweis auf das beschleunigte Fachkräfteverfahren einzuleiten; soll der
Ausländer in einem im Inland reglementierten Beruf beschäftigt werden, ist die
Berufsausübungserlaubnis einzuholen,
3. die Eingangs- und Vollständigkeitsbestätigungen der zuständigen Stellen dem
Arbeitgeber unverzüglich zur Kenntnis zu übersenden, wenn ein Verfahren nach
Nummer 2 eingeleitet wurde; bei Anforderung weiterer Nachweise durch die
zuständige Stelle und bei Eingang der von der zuständigen Stelle getroffenen
Feststellungen ist der Arbeitgeber innerhalb von drei Werktagen ab Eingang
zur Aushändigung und Besprechung des weiteren Ablaufs einzuladen, (...)
Stellt die zuständige Stelle durch Bescheid fest, dass die im Ausland erworbene
Berufsqualifikation nicht gleichwertig ist, die Gleichwertigkeit aber durch eine
Qualifizierungsmaßnahme erreicht werden kann, kann das Verfahren nach § 81a
mit dem Ziel der Einreise zum Zweck des § 16d fortgeführt werden.
 
§ 14a BQFG (Beschleunigtes Verfahren im Fall des § 81a des
Aufenthaltsgesetzes)
(1)
Im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes erfolgt die Feststellung der
Gleichwertigkeit nach den §§ 4 und 9 auf Antrag bei der dafür zuständigen Stelle.
Antragsberechtigt ist jede Person, die im Ausland einen Ausbildungsnachweis im
Sinne des § 3 Absatz 2 erworben hat. Die Zuleitung der Anträge erfolgt durch die
zuständige Ausländerbehörde nach § 71 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes.
 
(2)
Die zuständige Stelle bestätigt der antragstellenden Person innerhalb von zwei
Wochen den Eingang des Antrags einschließlich der nach § 5 Absatz 1 oder
§ 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen. In der Empfangsbestätigung ist das
Datum des Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzuteilen und auf die Frist nach
Absatz 3 und die Voraussetzungen für den Beginn des Fristlaufs hinzuweisen.
Sind die nach § 5 Absatz 1 oder § 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen
unvollständig, teilt die zuständige Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit,
welche Unterlagen nachzureichen sind. Die Mitteilung enthält den Hinweis, dass
der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der vollständigen Unterlagen
beginnt. Der Schriftwechsel erfolgt über die zuständige Ausländerbehörde nach §
71 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes.
 
(3)
Die zuständige Stelle soll innerhalb von zwei Monaten über die Gleichwertigkeit
entscheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen.
Sie kann einmal angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der
Besonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die Fristverlängerung
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ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. Der Schriftwechsel erfolgt
über und die Zustellung der Entscheidung erfolgt durch die zuständige
Ausländerbehörde nach § 71 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes an den
Arbeitgeber als Bevollmächtigten der antragstellenden Person.
 
(4)
In den Fällen des § 5 Absatz 4 oder 5 oder § 12 Absatz 4 oder 5 ist der Lauf der
Frist nach Absatz 3 bis zum Ablauf der von der zuständigen Stelle festgelegten
Frist gehemmt. In den Fällen des § 14 ist der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zur
Beendigung des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.
 
(5)
Die Entscheidung der zuständigen Stelle richtet sich nach dem jeweiligen
Fachrecht. Das beschleunigte Verfahren kann über eine einheitliche Stelle nach
den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden.
 
(6)
Der Antrag auf Feststellung nach § 4 soll abgelehnt werden, wenn die
Gleichwertigkeit im Rahmen anderer Verfahren oder durch Rechtsvorschrift
bereits festgestellt ist.

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Antrag eingegangen (Startereignis)

EREIGNISTYP

Typ Top-Level

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antragsberechtigung gegeben? (Exklusives Gateway)
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OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Arbeitgeber (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Arbeitgeber

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Ausländerbehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Ausländerbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG
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Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Berufsausübungserlaubnis erteilen (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

RAG (FIM)

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§81a (3) AufenthG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__81a.html

RAG-Beschreibung (FIM) §81a AufenthG (Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)
(3)
Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der
zuständigen Ausländerbehörde,
2.soweit erforderlich, das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit
der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation oder zur Zeugnisbewertung
des ausländischen Hochschulabschlusses bei der jeweils zuständigen Stelle
unter Hinweis auf das beschleunigte Fachkräfteverfahren einzuleiten; soll der
Ausländer in einem im Inland reglementierten Beruf beschäftigt werden, ist die
Berufsausübungserlaubnis einzuholen,

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Beschäftigung in einem im Inland reglementierten Beruf? (Exklusives Gateway)
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OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Bestimmte Frist für Rückmeldung abgelaufen (Zwischenereignis (angeheftet))

§ 82 AufenthG (Mitwirkungspflichten)
 (1) (...)
Die  Ausländerbehörde kann ihm dafür eine angemessene Frist setzen. Sie setzt ihm eine solche Frist, wenn sie die
Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung eines Aufenthaltstitels wegen fehlender oder unvollständiger Angaben aussetzt,
und benennt dabei die nachzuholenden Angaben. Nach Ablauf der Frist geltend gemachte Umstände und beigebrachte
Nachweise können unberücksichtigt bleiben. (...)

ALLGEMEIN

Angeheftet an Angaben klären

EREIGNISTYP

Typ unterbrechend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Darstellung unterhalb

Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit erforderlich? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Bundesagentur für Arbeit (BA) (Pool)
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ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Entität) Bundesagentur für Arbeit (BA)

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Entität)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Entität) Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Entität)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Dolmetscher / Übersetzer (Pool)

ALLGEMEIN
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Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Dolmetscher

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Einleitung des Verfahrens notwendig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Erlaubnis erteilt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Gebühren erheben (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

Seite 56 von 64
Erstellt am 25.07.2024 von subadmin@mvnet.de



Antrag Bewilligung beschleunigtes Fachkräfteverfahren Erlangung Aufenthaltserla… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

RAG (FIM)

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 47 AufenthV 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthv/__47.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 47 AufenthV (Gebühren für sonstige aufenthaltsrechtliche
Amtshandlungen)
(1)
An Gebühren sind zu erheben
1a. für die nachträgliche Aufhebung oder Verkürzung der Befristung
eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 4 Satz 1 des
Aufenthaltsgesetzes 169 Euro,
1b. für die nachträgliche Verlängerung der Frist für ein Einreise- und
Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 4 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes 169 Euro,
2. für die Erteilung einer Betretenserlaubnis (§ 11 Absatz 8 des
Aufenthaltsgesetzes) 100 Euro,
3. für die Aufhebung oder Änderung einer Auflage zum Aufenthaltstitel auf Antrag
50 Euro,
4. für einen Hinweis nach § 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes in Form
einer Beratung, die nach einem erfolglosen schriftlichen Hinweis zur Vermeidung
der in § 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes genannten Maßnahmen
erfolgt 21 Euro,
5. für die Ausstellung einer Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung
(§ 60a Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes)
a) nur als Klebeetikett
58 Euro,
b) mit Trägervordruck
62 Euro,
6. für die Erneuerung einer Bescheinigung nach § 60a Abs. 4 des
Aufenthaltsgesetzes
a) nur als Klebeetikett
33 Euro,
b) mit Trägervordruck
37 Euro,
7. für die Aufhebung oder Änderung einer Auflage zur Aussetzung der
Abschiebung auf Antrag 50 Euro,
8. für die Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 5 des
Aufenthaltsgesetzes 13 Euro,
9. für die Ausstellung einer Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht oder
sonstiger Bescheinigungen auf Antrag 18 Euro,
10. für die Ausstellung eines Aufenthaltstitels auf besonderem Blatt 18 Euro,
11. für die Übertragung von Aufenthaltstiteln in ein anderes Dokument in den
Fällen des § 78a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes 12 Euro,

Seite 57 von 64
Erstellt am 25.07.2024 von subadmin@mvnet.de



Antrag Bewilligung beschleunigtes Fachkräfteverfahren Erlangung Aufenthaltserla… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

12. für die Anerkennung einer Verpflichtungserklärung (§ 68 des
Aufenthaltsgesetzes) 29 Euro,
13. für die Ausstellung eines Passierscheins (§ 23 Abs. 2, § 24 Abs. 2) 10 Euro,
14. für die Anerkennung einer Forschungseinrichtung (§ 38a Abs. 1), deren
Tätigkeit nicht überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird 219 Euro,
15. für die Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens nach § 81a
des Aufenthaltsgesetzes 411 Euro.

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Klärung erforderlich? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

konvergierend Ja

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)
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OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

konvergierend Ja

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Rückmeldefrist 2 Wochen abgelaufen (Zwischenereignis (angeheftet))

§ 36 (2) BeschV (Erteilung der Zustimmung)
(2) Die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung gilt als erteilt, wenn die Bundesagentur für Arbeit der zuständigen
Stelle nicht innerhalb von zwei Wochen nach Übermittlung der Zustimmungsanfrage mitteilt, dass die übermittelten
Informationen für die Entscheidung über die Zustimmung nicht ausreichen oder dass der Arbeitgeber die erforderlichen
Auskünfte nicht oder nicht rechtzeitig erteilt hat. In den Fällen des § 18g Absatz 4 und des § 81a des Aufenthaltsgesetzes
verkürzt sich die Frist nach Satz 1 auf eine Woche.

ALLGEMEIN
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Angeheftet an Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit einholen

EREIGNISTYP

Typ unterbrechend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Darstellung unterhalb

Textanmerkung (Textanmerkung)

Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus dem Gesetz ableitbar. Die oberste Fachbehörde hat entschieden, dass diese
Aktivitätengruppe als Empfehlung im Stammprozess bleiben soll.

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Textanmerkung (Textanmerkung)

Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus dem Gesetz ableitbar. Die oberste Fachbehörde hat entschieden, dass diese
Aktivitätengruppe als Empfehlung im Stammprozess bleiben soll.

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Textanmerkung (Textanmerkung)

Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus dem Gesetz ableitbar. Die oberste Fachbehörde hat entschieden, dass diese
Aktivitätengruppe als Empfehlung im Stammprozess bleiben soll.

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Vorabzustimmung zum Visum erteilt (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Seite 60 von 64
Erstellt am 25.07.2024 von subadmin@mvnet.de



Antrag Bewilligung beschleunigtes Fachkräfteverfahren Erlangung Aufenthaltserla… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Vorabzustimmung zum Visum nicht erteilt (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Entität) Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Entität)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Zustimmung erteilt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Zustimmung erteilt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN
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Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Zuständige Auslandsvertretung (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Auslandsvertretung

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Zuständige Ausländerbehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Ausländerbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200
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Zuständige Ausländerbehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Ausländerbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Zuständige Ausländerbehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Ausländerbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

zuständig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN
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Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten
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